
 

 

VERTRAGSBEDINGUNGEN COPY SERVICE-/PAY PER PAGE-LIEFERAUFTRAG 
 

1. VERTRAGS GE GE NSTAND 
1.1 Gegens tand des Vertrages ist die Lieferung von Kop ien/Drucken/Scans durch die RICOH Austria 
GmbH (im  folgenden k urz RICOH genannt) an den genannten Auftraggeber. Zu diesem  Zweck stel lt 
RICOH in  den Räuml ichkeiten des Auftraggeber s geeignete  Geräte auf. 
1.2 Die  Geräte  werden von RICOH gemäß den Anforderungen des A uftr aggebers ber eitgestel lt und auf 
gesonderter Gerätel iste ge führt. Die Geräte  b le iben im Eigentum v on RICOH. 
1.3 RICOH behält sich das Recht v or, die zur Verfügung gestellten Gerä te, jederzei t gegen andere 
gleichwertige auszutaus chen. 
 
2. VERTRAGS DAUER UND KOPIENPREIS 
2.1 Dieser Liefervertrag beginnt mit dem Datum der Unterzeichnung der Gerätel iste und  wird auf die 
Dauer der umsei tig angeführten Anfangslaufzeit abgeschlossen. Der Vertrag ist bei  Einhaltung e iner 
dreimonatigen  Kündigungs frist zum Ende der umseitig angeführten  Anfangslaufzei t oder e iner 
Verlängerungsperiode aufzukünd igen, ansonsten  er sich  um jewe ils ein weiteres Jahr verlängert. Die 
Kündigung durch  den Auftraggeber hat mi tte ls eingesc hriebenen Br iefes an  den Wiener Firm ens tandort 
von RICOH zu erfolgen, ansonsten  die K ündigung nur wir ksam ist, wenn RICOH ihren Erhalt bestä tigt. 
Der Auftraggeber ist 6  Wochen an seinen Auftrag gebunden. RICOH hat das Recht, den 
Vertragsabschluß innerhalb v on 6 Wochen ab  Unterfertigung des Vertrages durch  den Auftraggeber 
abzulehnen. 
2.2 Gegen Bezahlung eines Grundpre ises für die v ereinbarte Mindestkopie-/Druck -/S canm enge pro 
Abrechnungsperiode  jewei ls z um Beginn  dieser Periode ist der Au ftraggeber berechtig t, d ie  vereinbarte 
Mindestabnahmemenge in der jewe iligen Abr echungsperiode m it den aufgestel lten Geräten herzustellen. 
Be i Überschrei tung der Mindestabnahmem enge ist der Au ftraggeber verp fl ich tet, für jede( n) zusätzl ich 
hergestel lte(n) Scan/Druck/Kopie den umseitig genannten  Einzelp reis zu zahlen. Sämtlic he Preise 
können von RICOH gemäß Punkt  2.4 angepass t werden. 
2.3 Der Auftraggeber ver pflic htet sich, an RICOH jewe ils zum  Abr echnungs stichtag  d ie berei tgestellten 
Zäh le rstandskarten zur Berechnung der ta tsächlich  in Anspr uch genommenen Scans/Drucke /K op ien  und 
Master zu übersenden. Darüber hinaus ist e r verpfl ichtet, auch telefon isch Auskunft über die 
Zäh le rstande zu geben. Sollten die Zäh lers tandskarten nicht zum angegebenen Zeitpunk t bei RICOH 
eingetroffen sein, i st RICOH berechtigt, die Scans/Drucke/Kopien au fg rund freie r Schätzung zu 
verrec hnen. Bei  nachträg lic her E inlangung der Zäh lers tandskarten erfo lgt die Anpas sung jewe ils zum 
nächsten Abrechnungstermin. 
RICOH ist berech tigt, d ie beim  Auftraggeber aufgestellten Geräte jederzei t zu besichtigen und zu 
kontro llieren, insbesondere um  d ie Anzahl der gemachten Scans/Drucke /Kopien  festzustellen . Für den 
Fal l des wiederho lten  Verzuges bei  der Übers endung der Zählerstandsk arten, der Abgabe unrich tiger 
oder unvolls tänd iger Erklärungen über die  A nzahl der gem achten Scans/Drucke/Kopien ist RICOH 
berechtig t, den Vertr ag gemäß Pkt. 8 dieser Bedingungen vorze itig  aufzulösen. 
2.4 Die vere inbarten Pre ise  sind wertgesichert auf der Basis des Index der Verbraucherpreise 2000 wie 
er vom öste rreichischen sta tistischen Zentralamt verlautbart wi rd bzw. dess en Folgeindex. 
Ausgangsbasis für  die Berechnung der Wertsicherung ist der im  Monat des Vertragsbeginns 
veröffentl ich te J ahr esdurchschnittsindex. Die Berechnung der Werts icherung erfo lgt jährli ch. Sämtliche 
Pre ise  ändern sic h zu d iesem Zeitpunkt entsprechend der Va lorisierung. Der Auftraggeber verzichte t auf 
den  Einwand der Verschweigung, wenn RICOH Wertsic her ungsperioden außer ach t lässt. Nac h Ab lauf 
der Anfangslau fze it i st RICOH bei  Erhöhung von M aterial - und Arbe itskosten berechtigt, auch über die 
Wertsicherung hinausgehende Pre iserhöhungen durchzuführen. 
2.5 Soweit nicht anders vereinbart, sind die vere inbar ten Entgel te innerhalb von 10 Tagen nach 
Rechnungslegung ohne Abz ug zur  Zah lung fäll ig. RICOH ist berech tigt, bei Zahlungsverzug 
Verzugszinsen in Höhe von 8% über der B ank rate der OeNB dem Auftraggeber anzurechnen. Der 
Auftraggeber verpfl ichtet s ich, die Zahlung grundsätzlich  durch  Bankeinzug zu  le isten. Es steht ihm 
jedoch frei, d ie Zahlung dur ch Überweisung zu wählen . In dies em Fal l en tfällt der im Preis 
berücksic htigte  2%ige  Rabatt. 
2.6 Der S can- /Druck -/Kopienpreis beinhal tet d ie B ere itstellung der spezifizierten Geräte, säm tl icher 
Verbrauc hsmateria lien und Service, n ich t jedoch Heftklammern und P apier. Färbiger Toner und 
Entwick ler  sind  nur be i V oll farbk opiergeräten im Preis pro Sc an inkludiert. RICOH behält sich vor, bei 
permanenter Überschreitung  des vom Hersteller angegebenen üb lichen Tonerverbrauches den 
zusätzl ich benötig ten Toner ge trennt in Rechnung zu  stellen. 
 
3. LEISTUNGEN VON RICOH 
RICOH übernim mt für  d ie  Dauer dieses Vertr ages die Wartung und Repara tur der zur L ieferung der 
vereinbarten  Scans/Drucke/Kopien erforder lichen Geräte mit folgenden Einschränkungen, die nicht vom 
Vertrag  umfasst sind und dem Auftraggeber zusä tzl ich in Rechnung gestel lt wer den: 
a) Schäden, die vom Auftraggeber, seinem Personal  oder von Dr itten vers chuldet oder unverschuldet 
verurs acht wurden bzw. die auf B ed ienungsfeh le r, unsachgemäße Behandlung, mutwi llige 
Beschädigung, Repar aturen durch Dr itte, Verwendung von nicht Originalersa tz te ilen oder äußere 
Einflüsse welc her  Ar t auch immer zurückzuführen sind. 
b) Schäden, die sich aus der Verwendung vom für den Ger äten nicht gee igneten Pap ie rs e rgeben. 
c) Service- und Repara tu rle istungen, deren  Durchführung außerha lb der norm alen Servicezei ten mit 
dem Auftraggeber ausdrücklich ver einbart wurden. 
d) Instal lation, Inbetr iebnahme, Anbindung an nicht im  Eigentum der  RICOH s tehende S ysteme sowie 
die Einschulung in  der Bedienung. 
e) Störungsbehebungen, deren Ursache n ich t in von RICOH beim A uftraggeber aufgeste llten Geräten 
selbst begründet ist, sondern insbes ondere  auf Störungen oder Fehler der Hard- und S oftware von  nicht 
im E igentum  der RICOH stehenden und mit den von RICOH aufgeste llten  und/oder verbundenen 
Geräten z urückzuführen  ist. 
f) Ins ta lla tion von Software  Updates und Upgrades, die Lieferung von Tre iber-Updates, Upgrades der 
Firm ware sowie  die Feinkalib rierung von  Farbkopiergeräten und die Erstel lung von 
auftraggeber spez ifischen Farbka librie rungskurven. 
g) Störungsbehebungen, welche auf fehlerhafte Te lefonanlagen oder  m angelha fte Qual ität der 
Am tslei tung zurückz uführen  sind. Störungsbehebungen oder Änderungen, welche durch bauliche 
Veränderungen herv orgerufen werden, insbesondere Änderungen des Namens des  Tei lnehmers, 
Änderungen der Tele fonnum mer, Um ste llung  von Haupt- auf Nebenstel len oder umgekehrt. Änderungen 
des Wäh lverfahr ens  (Umstel lung von Impu ls au f M ehrfrequenz). Stö rungsbehebungen oder Schäden, 
welc he durch  Überspannung hervorgerufen  werden, se i es  netz- oder postsei tig. 
h) Zusätzl ich anfa llende Weg- und Arbeitszeiten aufgrund eines nach Zus timmung von RICOH 
durchgeführten Standortwechsels der Ger äte. 
 
4. PFLICHTEN DES AUFTRAGGE BERS 
Der Auftraggeber hat für die Gül tigkeitsdauer dieses  Vertrages: 
4.1 a lle aufg rund dieses Vertrages zu le istenden Entge lte pünktl ich zu  zah len, andernfal ls ha t er an 
RICOH Ver zugszinsen in Höhe von 8% über der jewe il igen Bankrate der OeNB zu zah len. E ine 
Aufrechnung mit a llfä llig bestehenden offenen For der ungen gegenüber RICOH ist n ich t gesta ttet. S oll te 
der Auftraggeber se inen Zahlungsverpfli chtungen länger als 30 Tage n ich t nachkommen, ist RICOH 
vorbehaltlic h weitergehender Rechte aus diesem Vertr ag zur unverzüglichen Einstellung der 
Service le istungen befug t. 
4.2 die au fges tellten Geräte in ordentl ichem Zustand zu  erhal ten und RICOH unverzüglich vom V erlust 
oder S chaden zu informieren. 
4.3 die Gerä te  umfassend gegen Verlust, D iebstah l, Beschädigung oder Unter gang zu  versichern, so 
dass d ie  Versicherungssumme den Neuwert der Geräte deckt. Der Auftraggeber  hat insbesondere auch 
eine entsprechende Haftpfli chtver sicherung abzuschl ießen, die die in Absatz  4 .5 aufgezäh lten  Risiken 
abdeckt. 
4.4 d ie Verp fl ich tung, bei  Untergang der Geräte  die auf eigene Kosten bz w. un te r Verwendung der 
Versic her ungsentschädigung erfo lg te Ersatzbeschaffung RICOH unentge ltli ch zu übereignen. 
4.5 für ordnungsgemäßen Zustand, ausreichende Netzs pannung und ordnungsgemäße Instal lation der 
vorhandenen Strom lei tungen, Strom anschlüsse , Netzwerke und anderen  Leitungen, an denen die von 
RICOH gelie ferten  Geräte angeschlossen oder mit denen sie in  Verbindung gebrach t werden, die 
alle in ige Haftung zu tragen. Mit den von RICOH gelie ferten  Geräten darf nur genehmigte, vom 
Softwarehersteller bzw. Softwar eliefer anten fr eigegebene Software ver wendet werden. 
Ste llt RICOH im Rahm en d ieses Vertr ages dem Auftraggeber S oftware zur Verfügung, so ist dieser nach 
Beendigung d ies es Ver trages verp fl ichte t, d ie au f den  v on ihm bereitgeste llten Geräten (Server, etc.) 
instal lie rte Software durch  Mi tarbeite r von RICOH vor behal tlos löschen zu  lass en.  
4.6 die Geräte oder  Te ile weder dri tten Pers onen aus welc hem Rechtsgrund auch immer zu  überlassen, 
noch die Geräte preiszugeben oder ohne Zustimmung von  RICOH in e inen anderen  Aufstellungsort zu 
übersiedeln. Eine Verlegung seines Unternehmensstandortes unverzügl ich  RICOH bekannt zu geben, 
ansonsten die  Zuste llung von Schriftstücken vom RICOH oder Gerichten un ter dem  in diesen V ertrag 
angeführten Standorte des Auftraggebers  a ls bewi rkt anzusehen sind.  
4.7 Servic e und Reparaturen an den aufgestel lten  Gerä ten aus schl ießl ich von  au to risiertem RICOH 
Personal  vornehm en zu  las sen. 
4.8 zumindest eine aus  dem Kreise seiner  Dienstnehmer zu  nennende Per son als  verantwortlic hen 
Opera tor namhaft zu machen, welche durc h RICOH im Gebrauch der aufgestel lten Gerä te  ausgebi ldet 

wird. Der Auftraggeber hat sicherzuste llen, dass der Beauftragte bei  Bedarf zum ordnungsgemäßen 
Betrieb der Geräte zur V erfügung steht. 
4.9  RICOH während der gewöhnl ichen Dienst- und Öffnungsze iten  jederzeit Zu tr itt z u den au fgestel lten 
Geräten zu  gewähren, um die notwendigen Kontrol len , Reparatur en, Wartung und Ser vice  durchführen 
zu können. 
4.10 die Geräte nur entsprechend der ihm übergebenen Herstel le rrichtl in ien und Bedienungsan le itungen 
zu verwenden und sein Per sonal entsprechend zu instr uie ren . 
4.11 RICOH unver züg lich  in  Kenntnis zu s etzen, fal ls die Erö ffnung eines Konkurs- oder Ausgleichs-
Verfahrens über se in  Vermögen beantragt oder e ingelei tet w ird, oder eine Pfändung des Gerätes 
erfolg te. Der A uftr aggeber, Geschäftsführer ju ristis cher P ersonen, persön lich haftende Gesellsc haften 
von OHG, KG, OEG, KEG und anderen  Gesel lschaften, Obmänner und Obfrauen von Vereinen, und 
jene, die diesen Vertrag für den Auftraggeber unte rzeichnet haben, hafte t bei n ich t zeitgerechter 
Verständigung persönlich für den dadurch bei  RICOH e ingetreten Schaden.  
4.12 sowohl für e ine  unverschuldete als auch für e ine zufä llige Beschäd igung der Geräte zu haften. 
 
5. ÄNDERUNGEN DER VE RTRAGSBEDINGUNGEN 
Aufgrund eines schri ftli chen Er suchens des Auftraggebers un ter der Voraussetzung, dass  dieser seinen 
Vertragsverpflichtungen, insbesondere seinen  Zahlungsverpflichtungen ordnungsgem äß 
nachgekomm en ist, k önnen mit Zustimmung von RICOH folgende Vertr ags bed ingungen geändert 
werden: 
a) Der Preis pro  Scan/Druck/Kopie und/oder die vereinbarte M indestabnahm emenge aufgr und der zum 
Abänderungszeitpunkt gegebenen Le istungsverhä ltnisse. 
b) Austaus ch, Modernisierung oder E rwei terung der aufgeste ll ten Gerä te , s ofern  d ies fü r den 
Auftraggeber notwendig oder zweckm äßig ist. 
Die genannten Vertrags-Änderungen bedür fen der Schri ftform . Mi t dem Datum der Änderung beginnt 
neuerl ich e ine  Anfangslaufzeit wie in diesem Vertrag fi xie rt. Mit Ausnahme der schri ftl ich  fixierten 
Änderungen behalten s ämtliche  B edingungen dieser V ere inbarung ihre Gü ltigkei t. 
 
6. HAFTUNG 
Sc hadensers atzansprüche jegl icher Art aus d iesem V ertrag gegen RICOH sind ausgeschlossen, 
insofe rn die Betriebshaftp fl ichtversic her ung von  RICOH diese  Schadener satzanspr üche nic ht abdeckt. 
Der Auftraggeber ist nicht berec htig t, Zahlungsver pflichtungen gegenüber RICOH mi t ihm  ev entuell  
zustehenden Gegenforderungen zu kompensieren oder Zahlungen aus diesem Grunde 
zurück zubehalten. 
 
7. STEUERN UND GEBÜHREN 
Sämtliche angeführten Pre ise  sind Nettopreise ohne Ust. Al lfäl lige aus diesem  Vertrag anfal lende 
Gebühren und Abgaben sowie Entsorgungsbe iträge trägt der Auftraggeber. 
 
8. VORZE ITIGE VERTRAGSAUFLÖS UNG 
Beide Ver tragsteile sind ber echtigt, d iesen V ertrag  aus  wichtigen Gründen vorzeitig aufzu lösen. 
Wichtige Gründe, d ie RICOH berechtigen, diesen Vertrag aufz ulösen, sind insbesondere 
8.1  Verletzung des Vertrages durch den A uftraggeber, ins bes ondere Zahlungsver zug trotz schri ftli cher 
Mahnung un ter Setzung e iner 7-tägigen  Nac hfrist, 
8.2  Eröffnung des geric htlic hen Insolvenzverfahrens über das Ver mögen des Auftraggebers, 
8.3  unrichtige  A ngaben über die hergestel lten  S cans /Druck e/Kop ien zu machen, 
8.4  RICOH den Zutr itt zu den Geräten zu ver weigern, 
8.5  Überlassung der Nutzung der Geräte an  Dritte oder Entfernung der Geräte ohne Zustimmung von 
RICOH vom Aufstellungsort, 
8.6  Manipulationen an den Ger äten, 
8.7  Repar aturen se lbst an  den Geräten durchzuführ en oder von Dritten durchführen zu lassen. 
Im Falle der vorzeitigen  Vertragsauflösung ha t der Auftraggeber die aufgestell ten Geräte so fo rt an 
RICOH zurüc kzustellen. Außerdem sind Zahlungsrück stände, sowie bestehende Forderungen von 
RICOH s ofort zur Zah lung fä llig, auch wenn längere Zahlungsfris ten gewährt wur den. Der Auftraggeber 
hat RICOH, wenn ihn an  der  vorzeitigen  Auflösung e in V erschulden trifft, eine  Konventionals trafe in 
zumindest der Höhe zu  bezahlen, in der RICOH für die vere inbarte Vertragsdauer bei ordnungsgemäßer 
Kündigung e in E ntgelt bezogen hä tte . Wird der V ertrag  von  RICOH ohne ein Verschulden des 
Auftraggebers oder wird  der Vertrag durch  den Auftraggeber ohne ein Verschulden von RICOH vorzeitig 
aus wichtigen Gründen aufgelöst, so hat der A uftr aggeber eine angemes sene Entsc hädigung in  der 
Höhe zu bezahlen, in  der RICOH für  die v ereinbarte  Vertragsdauer bei  ordnungsgem äßer Künd igung ein 
Entge lt bezogen hä tte. 
 
9.AUFSTELLUNG/RÜCKSTELLUNG DER GERÄTE 
Die Geräte werden von  RICOH auf eigene Kos ten zum Auftraggeber auf dem von ihm bestimm ten Platz 
transportie rt. Ab Aufs tellung übernimmt der Auftraggeber die volle Haftung für diese Gerä te  bis diese 
wieder  an dem von RICOH bestimmten Ort abgelie fert sind. Für die  Wahl  des  Aufste llungsortes 
übernimmt der Auftraggeber das Risik o. Nach Ablau f dieses Vertrages  ist der Au ftraggeber verpflichte t, 
d ie  Geräte  auf e igene Kos ten an den von RICOH genannten  Ort z urückzustellen. Fal ls der Kunde seine 
Zahlungen einste ll t, gleic h aus welchen Gründen auch imm er, ist RICOH berechtigt, die au fgeste llten 
Geräte unter Aufrechte rha ltung des Copy Ser vice  L ie fe rau ftrages bzw. des Pay  per Page L ie fe rau ftrages 
an sich zu nehmen und zu veräußern. Der A uftr aggeber ist verp flic htet, d ie im  Eigentum  von RICOH 
stehenden Geräte  auf Ver langen von RICOH auszufolgen  und er r äum t RICOH weiter s das Recht ein, 
d ie  aufgestell ten Geräte auch ohne Mi tw irk ung des  Auftraggebers an s ich zu nehmen. Die Ausübung 
darüber h inausgehender aus dem  Verzug resu ltie render Rechte bleibt RICOH ausdrückl ich  vorbeha lten . 
 
10.ALLGEMEIN 
Änderungen, Ergänzungen und Aufhebungen dieses  Vertrages bedürfen der Schri ftform . Mündliche 
Nebenabr eden, auch solc he vor Vertrags abschluß haben keinerle i Rechtswirksamkei t. Sämtl iche 
Sc hriftstücke werden an die um seitig genannten  Adressen des Auftraggebers rech ts wirk sam zugestel lt 
b is RICOH eine  Adressänderung mittels e inges chriebenem Br ief bek annt gegeben wird. Be i 
Rechtsunwirk samke it oder Nichtigke it einzelner Vertragsbestandteile bleibt hievon die Gültigkeit des 
restlic hen V ertragswerkes  unberührt. Ein  a llfä llig vereinbar tes Depot g il t als Kaution zur Sic her stellung 
der For derungen von  RICOH aus diesem Ver trag. Das Depot ist während der Vertragsdauer unverzinst, 
seitens des Auftraggebers  n ich t aufrechenbar und wird be i ordnungsgemäßer  Beendigung des Vertrages 
rückerstatte t. Für a lle aus  diesem Vertrag  resul tierenden Streitigk eiten ist das sach lic h in Betracht 
kommende Gericht in Wien zus tänd ig . D ie Rechte des  Auftraggebers aus diesem Vertrag dürfen nicht an 
Dritte abgetre ten werden. 
 


